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fofort ÄenntniS ju geben ; gleichzeitig finb ißr audß bie
©teHoertreter su bezeichnen, welcße bie delegierten im
SerßinberungSfaße ju tiertreten ßaben.

c) den Mitglieöern be§ 3entraItiorftanbes.
ßentraltiorfianbSmitglieber bürfen meßt als dele»

gierte ber unter a unb b bezeichneten SJerbänbe ge=
wählt werben.

Seher ber unter a, b unb c bezeichneten delegierten
hot bas Siecht auf eine Stimme.

D. die SBerufSgrutipen uerroan&ter 8er»fSoerb5ni)e.
§ 9.

$ür bie bem Sdßweizerifdßen ©ewerbetierbanbe an»
gefcßloffenen Serufsoerbcinbe werben innerhalb beê
©efamttierbanbeê 93erufSgruppen. gebilbet, welche
bie befonbern Stufgaben ber ©ejamtßeit ber ihnen an»
gefcßloffenen 33erufStierbänbe behanbetn.

die ©inteilung erfotgt tiortäufig nad^ fotgenber Stuf»
ftetlung :

I. 8 a u g e w e r b e :

a) Hodß- unb diefbauarbeiten ;
b) Metallbearbeitung ;
c) Holzbearbeitung.

II. StaßrungS» unb © enu fjmittel.
III. 93efleibung, $uß unb SluSrüfiung.
IV. ©rapßifdße ©ewerbe unb SSapiertierar»

beitung.
V. $ an bei.

^
diefe ©inteilung tann bei Slenberung ber SJerßält»

niffe ohne Sletiifion ber Statuten ben jeweiligen 53e»

bärfriiffen angepaßt werben.
die einzelnen SerufStierbänbe hoben fidh in ber

Siegel einer ober mehreren in 33etradht faßenben S3e»

rufêgruppen anzufdßiefjen. lieber StuSnaßmen entfcßeibet
ber $entraltiorftanb.

die SSerufSgruppen tonnen fidh befonbere Statuten
geben, bie ber (Genehmigung beS 3ieoIborfianbe§
unterliegen, 3« ihrer StuSarbeitung ftnb SSertreter aßet
33erufStierbänDe, weldhe ber 93erufSgruppe angefdhloffen
finb, begießen.

den einzelnen SBerufSgtuppen tonnen zur ©tfüflung
ihrer Stnfgaben aus ber 3entralfaffe ©ubtientionen aus»
fieridjtet werben, über beren nach tiorgelegtem
Slrbeitêprogramm ber ßentraltiorftanb entfcßeibet.

'

E. der Sentroloorftajtb.
§ 10-

der $«Unßt>orfianb befteßt aus 25 DJlitgliebern.
®t Wirb üon ber SaßteSberfammlung auf eine StmtS»
bauet bon 3 faßten gewäßlt.

die SaßreStierfammlung ernennt in erfter Sinie ben
Wibenten. 12 SJlitglieber finb auS ben Ißorfdßlägen
ber tantonalen SIerbänbe ju wählen. 3n ber Sieget
M ein tantonaler SBerbanb nur einen Ißertreter in ben
ßorftanb aborbnen. die tierfcßiebenen SanbeSteile foßen
ingetneffen berüdtfidßtigt werben.

die 12 weitern Mitgtieber ftnb auS ben tßorfdßtägen
ber Serufsberbänbe zu waßlen, wobei bie einzelnen
kuppen angemeffene Öerüctfidhtigung finben foßen.

die bezüglichen SSorfdßläge foßen ber direttion
•tiinbeftens 4 SBodßen bor ber SaßreStierfammlung ein»
9etei(ßt werben.

der ißräfibent fowoßl wie bie ÜDtitglieber beS 3®ntral»
borfianbeê finb nadß Ablauf einer StmtSbauer wieber
Zahlbar.

F. die direttion.
§ 11.

br"fv ber Saßreätierfammtung gewäßtte Rentrai»
Pïoftbent unb fedßS tiDm |jentraltiorfianbe ait§ feiner

äHitte bezeichnete Sftitgtieber bilben bie direttion. Sßre
StmtSbauer beträgt 3 Saßre. die Sonftituierung liegt
bem ^entraltiorftanbe ob.

die SDlitglieber ber direttion finb nach Stblauf einer
StmtSbauer wieber wäßlbar.

Q. die fRedßmntgSretiiforen.

_ § 12.
dte Prüfung ber ©efcßäfts» unb SledßnungSfüßrung

beS SSerbanbeS wirb burdß brei StecßnungSreOiforen
tiorgenommen. ©in SHitglieb biefer dreiertommiffion
wirb tion ber SaßreStierfammlung auf 3 Saßre gewäßlt.
@S ift nadß Stblauf ber StmtSbauer wieber wäßlbar.
Sut weitern wäßlt biejenige Settion, welcße bie SaßreS»
tierfammlung beherbergt, ein weiteres ällitgtieb auf 2
Saßre.

H. die Spezialtommiffiotte*.
§ 13.

3ur Söfung befonberer Stufgaben tonnen ftänbige
ober temporäre Spezialtommiffionen eingefeßt werben.

Sßre Obliegenheiten werben burdß befonbere SSor»

fdßriften geregelt. (Schluß folgt.)

UtrktftnwcKi.
©erlängernng Der (SinfußrbefcßuiafuwgeK. die

nationalrättiche 3oßtommiffion ftimmte bem Antrag beS
S3unbeêrate§ auf SSertängerung ber ©infußrbefcßränfun»
gen bis jum 31. SJlärs 1925 mit 13 gegen 4 Stimmen ju.

SBerjeicßniS ber éinfuhrbefcïjrSKÎttngen. die eibg.
Dberjoßbireftion ßat ein neues auf ben 1. dejember
bereinigtes SSerzeicßniS ber unter bie ©infußrbefcßrän»
tungen faßenben SBaren herausgegeben, darin finb audß
biejenigen SBaren aufgeführt, für welcße infolge anber»
weitiger außerorbentticßer Maßnahmen (©etreibemonopot,
SSießfeudhenpotijei) ebenfaßS eine befonbere ©infußrbe»
wißigung erforberticß ift. das SßerzeicßniS tann bei ber
Dberjoflbirettion, bei ben 3oü£reisbireftionen Söafet,

SdßaPaufen, ©ßur, Sugano, ßaufanne unb ©enf fomie
bei ben Houptjoßämtern in S3ern, Sujern, 3ä^lcß unb
St. ©aßen zum greife oon 30 Slappen per ©remplar
(Slüdtporto nidßt inbegriffen) belogen werben.

vj
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sofort Kenntnis zu geben; gleichzeitig sind ihr auch die
Stellvertreter zu bezeichnen, welche die Delegierten im
Verhinderungsfälle zu vertreten haben,

e) Den Mitgliedern des Zentralvorstandes.
Zentralvorstandsmitglieder dürfen nicht als Dele-

gierte der unter a und b bezeichneten Verbände ge-
wählt werden.

Jeder der unter a, b und e bezeichneten Delegierten
hat das Recht auf eine Stimme.

0. Die Berufsgruppen verwandter Bernfsverbande.
§ 9.

Für die dem Schweizerischen Gewerbeverbande an-
geschlossenen Berufsverbände werden innerhalb des
Gesamtverbandes Berufsgruppen, gebildet, welche
die besondern Aufgaben der Gesamtheit der ihnen an-
geschlossenen Berufsverbände behandeln.

Die Einteilung erfolgt vorläufig nach folgender Auf-
stellung:

I. B a u g e w e r be:
g) Hoch- und Tiesbauarbeiten;
b) Metallbearbeitung;
e) Holzbearbeitung.

II. Nahrungs- und Genußmittel.
III. Bekleidung, Putz und Ausrüstung.
IV. Graphische Gewerbe und Papierverar-

beitung.
V. Handel.

Diese Einteilung kann bei Aenderung der Verhält-
nisse ohne Revision der Statuten den jeweiligen Be-
dürsnissen angepaßt werden.

Die einzelnen Berussverbände haben sich in der
Regel einer oder mehreren in Betracht fallenden Be-
rufsgruppen anzuschließen. Ueber Ausnahmen entscheidet
der Zentralvorstand.

Die Berussgruppen können sich besondere Statuten
geben, die der Genehmigung des Zentralvorstandes
unterliegen. Zu ihrer Ausarbeitung sind Vertreter aller
Berufsverbände, welche der Berufsgruppe angeschlossen
sind, beizuziehen.

Den einzelnen Berufsgruppen können zur Erfüllung
ihrer Aufgaben aus der Zentralkasse Subventionen aus-
^richtet werden, über deren Höhe nach vorgelegtem
Arbeitsprogramm der Zentralvorstand entscheidet.

^ Der Zentralvorstand.
8 10.

Der Zentralvorstand besteht aus 25 Mitgliedern.
Er wird von der Jahresversammlung auf eine Amts-
dauer von 3 Jahren gewählt.

Die Jahresversammlung ernennt in erster Linie den
Präsidenten. 12 Mitglieder sind aus den Vorschlägen
der kantonalen Verbände zu wählen. In der Regel
M ein kantonaler Verband nur einen Vertreter in den
Borstand abordnen. Die verschiedenen Landesteile sollen
angemessen berücksichtigt werden.

Die 12 weitern Mitglieder sind aus den Vorschlägen
der Berussverbände zu wählen, wobei die einzelnen
Gruppen angemessene Berücksichtigung finden sollen.

Die bezüglichen Vorschläge sollen der Direktion
Mindestens 4 Wochen vor der Jahresversammlung ein-
gereicht werden.

Der Präsident sowohl wie die Mitglieder des Zentral-
Vorstandes sind nach Ablauf einer Amtsdauer wieder
mahlbar.

k^. Die Direktion.
§ ii.

...Der von der Jahresversammlung gewählte Zentral-
Mhdent und sechs vom Zentralvorstande aus seiner

Mitte bezeichnete Mitglieder bilden die Direktion. Ihre
Amtsdauer beträgt 3 Jahre. Die Konstituierung liegt
dem Zentralvorstande ob.

Die Mitglieder der Direktion sind nach Ablauf einer
Amtsdauer wieder wählbar.

v. Die Rechnungsrevisoren.

^ ^ 12.
Die Prüfung der Geschäfts- und Rechnungsführung

des Verbandes wird durch drei Rechnungsrevisoren
vorgenommen. Ein Mitglied dieser Dreierkommission
wird von der Jahresversammlung aus 3 Jahre gewählt.
Es ist nach Ablauf der Amtsdauer wieder wählbar.
Im weitern wählt diejenige Sektion, welche die Jahres-
Versammlung beherbergt, ein weiteres Mitglied auf 2
Jahre.

Die Spezialkommissioue«.
8 13.

Zur Lösung besonderer Aufgaben können ständige
oder temporäre Spezialkommissionen eingesetzt werden.

Ihre Obliegenheiten werden durch besondere Vor-
schriften geregelt. (Schluß folgt.)

vêdiMîîe«.
Verlängerung der Einfuhrbeschränkungen. Die

nationalrälliche Zollkommission stimmte dem Antrag des
Bundesrates aus Verlängerung der Einfuhrbeschränkun-
gen bis zum 31. März 1925 mit 13 gegen 4 Stimmen zu.

Verzeichnis der Einfuhrbeschränkungen. Die eidg.
Oberzolldirektion hat ein neues auf den 1. Dezember
bereinigtes Verzeichnis der unter die Einfuhrbeschrän-
kungen fallenden Waren herausgegeben. Darin sind auch
diejenigen Waren ausgeführt, für welche infolge ander-
welliger außerordentlicher Maßnahmen (Getreidemonopol,
Viehseuchenpolizet) ebenfalls eine besondere Einfuhrbe-
willigung erforderlich ist. Das Verzeichnis kann bei der
Oberzolldirektion, bei den Zollkreisdirektionen Basel,
Schaffhausen, Chur, Lugano, Lausanne und Genf sowie
bei den Hauptzollämtern in Bern, Luzern, Zürich und
St. Gallen zum Preise von 39 Rappen per Exemplar
(Rückporto nicht inbegriffen) bezogen werden.

e.,sc.s» à
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Schweizer Rîuftermeffe. ®er Rermaltunglrot ber
©cßmeizer Rlufiermeffe fyat oor einiger Zeit befdjïofferi,
eine ©rßößung bel ©enoffenfchaftlfapital! oorjunel)vnen.
@1 ift nun eine erfreuliche ®atfad)e baß bie Zeichnungen
zahlreich eingeben. ®er non ben SReffebehörben gepaßte
RUnimalbetrag ift längft Übertritten. Reben Znbu»
ftrieUen unb ©emerbetreibenben, foioie rairtfchaftlichen
Organifationen unb nerfcßiebenen Vereinen hoben auch
mehrere Ranîen roeitere 3Inteitfc£)eine gezeichnet. Stu<h
bie Regierungen ber Kantone Zürich unb © r a u b ü n
ben haben i|rer ©pmpathte für bie SRuftermeffe burcß
neue Zeichnungen Slulbrucï oerliehen. ®iefe ntelen Re*
roeife bel ^yntereffeê für bie Reubaute unb bie Zufunft
ber ©cßmeizer SRuftermeffe oerbienen heute befonbere
Slnerfennung.

flusstellumswestn.
(SRitget.) ®ie ïantonal'bernifche StuSfteflnng för

©ewerbe unb Znöuftrie 1924 tu Rurgöorf oerfpric^t
nach bereitl oorliegenben Slnmelbungen überau!
nielfeitig unb intereffant ju roetben. ©ie finbet nom
1. îuguft bi! 15. Oftober ftatt. SBirtfchaftliçhe unb
roiffenfchaftliche ffadjnerbänbe, gemeinnützige, gefeUtge unb
fportlicße Vereine, fomie alle übrigen beruflichen 33er=

banblorganifationen roerben fchon heute erfucEjt, Zufam»
menfünfte unb Zahreloerfammlungen bei näcßften Zahre!
roenn möglich mäßrenb ber SlusfteHung in Rurgborf ab=

juhalten. Rurgborf ift all Rerfammlunglort ohnehin
oermöge feiner zentralen Sage unb all Kreuzünglpunft
michtiger ^Bahnlinien fehr geeignet. SBäßrenb ber Slu!»
ftellung bietet fich bap ©elegenßelt zu einer äußerft in--

ftruftioen ©chau bernifdhen inbuftrietlen unb gewerblichen
Schaffen! unb zeitmeife auch lanbroirtfchaftlicher Rrobufte.
ffür Unterhaltunglgelegenheit ift genügenb geforgt. ®a!
©mpfangl* unb Kongreßfomitee (Rräfibent |>err R. ©chüp»
bach, ^abritant in Kircjjberg) mirb e! ftch angelegen fein
laffen, ben Rerbänben unb Rereinen, bie in Rurgborf
tagen molten, an bie £>anb zu gehen mit Rezug auf Re=

reitfteHung non Rerfammlungltofalen unb anbern ge=

münfchten Rorbereitungen. SRöglicßft frühzeitige Stnmet»

bung mirb bem Komitee bie Arbeit erleichtern.

Uebet îtie bieôi«hrige große Zofinger ©ag», ©uu»
unb ©tangenholjfteigerung nom 21. Ron. berietet ba!
„Zofinger ®agbl.": „©roß mar bie Zaßt ber Znteref»
fenten, bie erfchienen. Qn brangooller ©nge gruppierten
fich bie Käufer unb Zntereffenten in ber Rahnt)ofhafle
(Rrauerei ©enn). Sluf ber ©teigerungllifte ftanben 4857 m ®

©ag= unb Raüßolz, SBepmutlfiefern, ©perrholz unb ©e=

rüftftangen. Zasgefamt finb e! 66 Rerfauflpartien ge=

mefen. Zn üblicher SSSeife rourbe mit bem Slulruf be-

gönnen. ®en ©cfjatpngen maren bie nom aargauifchen
ijBalßmirtfchaftloerbanb aufgehellten Ricf/tpreife zugrunbe
gelegt. Refanntlich bemegen fich bitfe Ricßtpreife unge=
fähr auf ber |jöhe bei le^tjäfarigen ®urchfd)nittieriöfe!.
Sluf bie Slulrufe erfolgte für bal Rau» unb Rutsßolz
îein Slngebot. ®er Rerbanb ber fpolzinbuftrieüen hatte
nereinbart, zu ben ©chaßunglpretfen nicht zu taufen.
Sil! ©precher ber ^»otznerbraucher erflärte §err ®ireftor
©talber, jbaß ftch (nacfjbem ber 2Balbroirtfc|aft!oetbanb
bie greife oerbinbtich etfläre) auch bie §oIzinbuftrtellen
Zufammengefchloffen haben, ©ie finben bie heutigen
©chaßunglpreife all überfeßt. SR it aullänbifcfiem 6olj
tonnten fiel) bie SBerte billiger einbedlen. SRenn bie

©teigerunglleitung mit ben ©c|atpng!preifen um burdp
fdhnittlich 4—6 ffr. per m® zurüefgehe, roerbe bie Käufer»

feßaft in ber Sage fein, ba! |>otz abzunehmen. Rah
einer Rüctfprache mit bem Rräfibenten bei aargauifdjen
SBalbroirtf^aftlnerbanbe! ertlärte )perr ©tabtammann
©uter, baß man bereit fei, bie Schalungen auf Partien
bi! zu 1,50 m® per ©tücf um ffr. 2 per m® zu rebu»

Zieren, Rartien barunter um ffr. 1. ffitr ba! ©perrßolz
jeboch müffe an ben ©chatpnglpreifen feftgehalten tner»

ben. ®er neuerliche Slulruf blieb für ba! Rau» unb

©agholz mieberum refultatlol. Rur zmei Rartien mürben

Zum ©djatpnglprei! abgefegt. §err ©ernetnbeammann
©iegrift, ©ägereibefißer in Rothrift, appelierte an bie

©teigerungsleitung. Rtan möge bie heutige Sage in Re=

rücifishtigung ziehen. Run bie ©renzen für bie ©Infuhr
non |)olz roieber geöffnet finb, beftehe bie Rtöglichteit für
bie £)olzoerbraucher, fich aü! bem Rullanb billiger ein»

Zubeäen. Ror jmei Qahren hätten bie Käufer mit Rer=

luft gearbeitet, fperr ©tabtammann ©uter antmortete,
baß e! ber ©teigerunglleitung nicht möglich fei, bie

©chäßunglpreife meiter hetabzufeßen. ®ie ©infuhr fei

für bie ^olzinbuftriellen mit großen Rifiten netbunben.
®ie ©teigerunglleitung befchräntte fich barauf, bie 10

Rartien ©erüftftangen (2400 ©tücf mit 402 m® Znhalt)
anzubieten. ®ie Rartien maren neranfchlagt zu §r. 33

per m® für 0,18 m® Inhalt ba! ©tüct unb ffr. 32 für
0,16. ©ämtliche Rartien mürben über bem ©chaßungl»
prei! (bi! zu ffr. 34.40) nerïauft. ®ann ift bie Steige»

rung abgebrochen morben. ®er ganze Rerlauf ber

Steigerung hat gezeigt, baß auch hie* bie

Überorganifation, bie höben unb brüben bie

ffreih.eit im^anbeln zum minbeften einfd)rän!t,
nicht nom guten ift."

£oIzpretfe. Sin einer lürzlich in Riberbrücfe ab»

gehaltenen fpolzgant mürben bei einer äußerft zahlreichen

Käuferfchaft für ben ffeftmeter gerüftete! §olz 50—55 ffr.
bezahlt.

Pmebiedenet.
f ©arl ©bner, ©thoffhoufe*. Zu ©chaffhaufert ftarb

am 17. Ronember ber Zuhaber be! Rolptechnifcheit
Rerfanbgefchäfte!@arl@bner, ein tüchtiger Kauf»

mann, ber ba! ©efdjäft burch ffleiß zu höh®* ®Wte

braute, ffrau ©arl ©bner, bie ftet! SRitarbeiterin ißrel
ÎRannel mar unb mährenb ber Kranfheit belfelben ba§

©efchäft felbftänbig führte, mirb folche! meiter betreiben.

f ©cbtoffeimetfler |>an! Rlorf SSirth i« ZW
ftarb am 26. Ronember an ben ff^it einer Operation
im Sitter non 62 Zah*eu-

t ©pesfikrmeifter unb Znftaüateur ©uge« ©che*«*'
Roßr in ©chapaufe« ftarb am 29. Ronember, nah

Jurzer fernerer Kranfheit, im Sitter non 28 Zahrem

f ©lafermeifter ffrieörich tu Jorgen ftarb

am 29. Ronember im 74. Sebenljahr.

t Stafnenueffter Reter Ricolot =» ffreg in ffraaeie
felb ftarb am 30. Rooember im Sllter non 70 faßten.

f ©^loffernieifter Heinrich ©retfeßer in SBÖ'f'

lingen ftarb am 1. ®ezeniber im Sllter non 77 Zaljwi'

Dftfshmeizeriftße RrbeitgeberoerbSnbe jnr ffö&tib

gefegrcuißon. SBie bem „Oftfdhroeizerifchen Sagblatt

gefeßrieben mirb, feßen fich folgenbe Rerbänbe ber öp
fchmeiz oereint für ben reoibierten Slrt. 41 bei ffabru'

gefeße! ein, inbem fie mit aEem Rachbrucî an bie -W''

roirl'ung ber großen politifcßen Rarteien appeEieren: '

banb ßhmetzerifcher ©tiefereieçporteure, ©t. ©aUtjcjp
Znbuftrienerein, Rerbanb feßmeizeriper ©bhiffttialtift'a -

reien, oftfÄmeizerifdhe Slulrüfteroereinigung, oftfeh^^-.
fferggernerbanb, oftfchroeizerifdhe Zu}irnereigenoffemh®l'
Rerbanb feßmeizer. ©tücfmaren=Slu§rüfianftalten, 5®" '
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Schweizer Mustermesse. Der Verwaltungsrat der
Schweizer Mustermesse hat vor einiger Zeit beschlossen,
eine Erhöhung des Genossenschaftskapitals vorzunehmen.
Es ist nun eine erfreuliche Tatsache daß die Zeichnungen
zahlreich eingehen. Der von den Messebehörden geschätzte

Minimalbetrag ist längst überschritten. Neben Indu-
striellen und Gewerbetreibenden, sowie wirtschaftlichen
Organisationen und verschiedenen Vereinen haben auch
mehrere Banken weitere Anteilscheine gezeichnet. Auch
die Regierungen der Kantone Zürich und Graubün-
den haben ihrer Sympathie für die Mustermesse durch
neue Zeichnungen Ausdruck verliehen. Diese vielen Be-
weise des Interesses für die Neubaute und die Zukunft
der Schweizer Mustermesse verdienen heute besondere
Anerkennung.

Mtttelllmgwetea.
(Mitget.) Die kantonal-bernische Ausstellung für

Gewerbe u«d Industrie 1924 in Burgdorf verspricht
nach den bereits vorliegenden Anmeldungen überaus
vielseitig und interessant zu werden. Sie findet vom
I.August bis 15. Oktober statt. Wirtschaftliche und
wissenschaftliche Fachverbände, gemeinnützige, gesellige und
sportliche Vereine, sowie alle übrigen beruflichen Ver-
bandsorganisationen werden schon heute ersucht, Zusam-
menkünfte und Jahresversammlungen des nächsten Jahres
wenn möglich während der Ausstellung in Burgdorf ab-
zuhalten. Burgdorf ist als Versammlungsort ohnehin
vermöge seiner zentralen Lage und als Kreuzungspunkt
wichtiger Bahnlinien sehr geeignet. Während der Aus-
stellung bietet sich dazu Gelegenheit zu einer äußerst in-
struktiven Schau bernischen industriellen und gewerblichen
Schaffens und zeitweise auch landwirtschaftlicher Produkte.
Für Unterhaltungsgelegenheit ist genügend gesorgt. Das
Empfangs- und Kongreßkomitee (Präsident Herr R. Schüp-
bach, Fabrikant in Kirchberg) wird es sich angelegen sein
lassen, den Verbänden und Vereinen, die in Burgdorf
tagen wollen, an die Hand zu gehen mit Bezug auf Be-
reitstellung von Versammlungslokalen und andern ge-
wünschten Vorbereitungen. Möglichst frühzeitige Anmel-
dung wird dem Komitee die Arbeit erleichtern.

Holz-Marktberichte»
Ueber die diesjährige große Zofinger Sag-, Bau-

und Stangenholzsteigerung vom 21. Nov. berichtet das

„Zofinger Tagbl.": „Groß war die Zahl der Interest
senten, die erschienen. In drangvoller Enge gruppierten
sich die Käufer und Interessenten in der Bahnhofhalle
(Brauerei Senn). Auf der Steigerungsliste standen 4857 w ^

Sag- und Bauholz, Weymutskiefern, Sperrholz und Ge-
rüststangen. Insgesamt sind es 66 Verkaufspartien ge-
wesen. In üblicher Weise wurde mit dem Ausruf be-

gönnen. Den Schätzungen waren die vom aargauischen
Waldwirtschaftsverband aufgestellten Richtpreise zugrunde
gelegt. Bekanntlich bewegen sich diese Richtpreise unge-
fähr auf der Höhe des letztjährigen Durchschnittserlöses.
Auf die Ausrufe erfolgte für das Bau- und Nutzholz
kein Angebot. Der Verband der Holzindustriellen hatte
vereinbart, zu den Schatzungspreisen nicht zu kaufen.
Als Sprecher der Holzverbraucher erklärte Herr Direktor
Stalder, haß sich (nachdem der Waldwirtschaftsverband
die Preise verbindlich erkläre) auch die Holzindustnellen
zusammengeschlossen haben. Sie finden die heutigen
Schatzungspreise als übersetzt. Mit ausländischem Holz
könnten sich die Werke billiger eindecken. Wenn die

Steigerungsleitung mit den Schatzungspreisen um durch-
schnittlich 4—6 Fr. per zurückgehe, werde die Käufer-

schaft in der Lage sein, das Holz abzunehmen. Nach
einer Rücksprache mit dem Präsidenten des aargauischen
Waldwirtschaftsverbandes erklärte Herr Stadtammann
Suter, daß man bereit sei, die Schätzungen auf Partien
bis zu 1,50 per Stück um Fr. 2 per zu redn-

zieren, Partien darunter um Fr. 1. Für das Sperrholz
jedoch müsse an den Schatzungspreisen festgehalten wer-
den. Der neuerliche Ausruf blieb für das Bau- und

Sagholz wiederum resultatlos. Nur zwei Partien wurden

zum Schatzungspreis abgesetzt. Herr Gemeindeammann
Siegrist, Sägereibesitzer in Rothrist, appelierte an die

Steigerungsleitung. Man möge die heutige Lage in Be-

rücksichtigung ziehen. Nun die Grenzen für die Einfuhr
von Holz wieder geöffnet sind, bestehe die Möglichkeit für
die Holzverbraucher, sich aus dem Ausland billiger ein-

zudecken. Vor zwei Jahren hätten die Käufer mit Ver-

lust gearbeitet. Herr Stadtammann Suter antwortete,
daß es der Steigerungsleitung nicht möglich sei, die

Schätzungspreise weiter herabzusetzen. Die Einfuhr sei

für die HoZzindustriellen mit großen Risiken verbunden.
Die Steigerungslettung beschränkte sich darauf, die 10

Partien Gerüststangen (2400 Stück mit 402 Inhalt)
anzubieten. Die Partien waren veranschlagt zu Fr. 33

per für 0,18 in° Inhalt das Stück und Fr- 32 für
0,16. Sämtliche Partien wurden über dem Schatzungs-
preis (bis zu Fr. 34.40) verkauft. Dann ist die Steige-

rung abgebrochen worden. Der ganze Verlauf der

Steigerung hat gezeigt, daß auch hier die

Überorganisation, die hüben und drüben die

Freih.eit im Handeln zum mindesten einschränkt,
nicht vom guten ist."

Holzpreise. An einer kürzlich in Biberbrücke ab-

gehaltenen Holzgant wurden bei einer äußerst zahlreichen

Käuferschaft für den Festmeter gerüstetes Holz 50—55 Fr.
bezahlt.

Mîedîeàtt.
P Carl Ebner, Schaffhause«. In Schaffhausen starb

am 17. November der Inhaber des Polytechnischen
Versandgeschäftes Carl Ebner, ein tüchtiger Kauf-

mann, der das Geschäft durch Fleiß zu hoher Blüte

brachte. Frau Carl Ebner, die stets Mitarbeiterin ihres

Mannes war und während der Krankheit desselben das

Geschäft selbständig führte, wird solches weiter betreiben.

î Schlossermeister Hans Mors-Wirth in Zürich

starb am 26. November an den Folgen einer Operation
im Alter von 62 Jahren.

-j- Spenglermeister und Installateur Engen Scherrer-

Rohr i« Schaffhause« starb am 29. November, nach

kurzer schwerer Krankheit, im Alter von 28 Jahren.

î Glasermeister Friedrich Joos in Horgen starb

am 29. November im 74. Lebensjahr.

1' Hafnermeister Peter Nicolai-Frey in Frase«-
seld starb am 30. November im Alter von 70 Jahren.

î Schlossermeister Heinrich Bretscher in Wülf-

lingen starb am 1. Dezember im Alter von 77 Jahren.

Ostschweizerische Arbeitgeberverbände zur Fabrik

gesetzrevifion. Wie dem „Ostschweizerischen TagblaN

geschrieben wird, setzen sich folgende Verbände der OP

schweiz vereint für den revidierten Art. 41 des Fabrw

gesetzes ein, indem sie mit allem Nachdruck an die M-
Wirkung der großen politischen Parteien appellieren: Ver

band schweizerischer Stickereiexporteure. St. GalliM
Jndustrieverein, Verband schweizerischer Schifflilohnstm '

reien, ostsckweizerische Ausrüstervereinigung, ostschwe>^.

Ferggerverband, ostschweizerische Zwirnereigenossenschal-
Verband schweizer. Stückwaren-Ausrüstanstalten, Fav
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